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VEREIN LANDWIRTSCHAFTLICHER 

FACHSCHULABSOLVENTEN UND  

FORTSCHRITTLICHER BÄUERINNEN UND 

BAUERN HOCHRHEIN E.V. 

GARTENSTR. 7, 79761 WALDSHUT-TIENGEN  
 

Geschäftsstelle:  Landratsamt Waldshut -  Landwirtschaftsamt, Gartenstraße, 7, 79761 Waldshut,  

  Tel.: 07751/865300, Fax: 07751/865399 

Vorstand: Kai-Uwe Zeitz, Berghaus 2, 79761 Waldshut-Tiengen, Tel. :07747 / 380 

Bankverbindung: IBAN: DE52 6845 2290 0000 0060 31 SWIFT-BIC: SKHRDE6W Sparkasse Hochrhein 

Rundschreiben  

Februar 2018 
 
Liebe Mitglieder, 

die Vorstandschaft und alle Bediensteten des 
Landwirtschaftsamtes beim Landratsamt 
Waldshut wünschen Ihnen und Ihren Ange-
hörigen ein erfolgreiches Jahr 2018!  
 
Mit der vorliegenden Ausgabe des Rund-
schreibens unterrichten wir Sie über aktuelle 
Fragen und Termine. 
 
Übersicht: 
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Antrag 2016 und zu FIONA 
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4. Bildung und Ausbildung  5 

5. Verschiedenes 5-6 

   

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
„Mich interessiert vor allem 
die Zukunft, denn das ist die Zeit, 
in der ich leben werde.“ 
 
(Albert Schweitzer) 
 

In eigener Sache 

Am 21.03. werden die Mitgliedsbeiträge ab-
gebucht. Wir bitten, uns bei Änderungen der 
Bankverbindung dies umgehend mitzutei-
len. Die Rückbuchung wird uns von der Bank 
mit 3 €, dem Einzelbeitrag in Rechnung ge-
stellt und entsprechen dem Regelbeitrag.  
 

 
Einladung zur Generalversammlung 

Die Generalversammlung des Vereins Land-
wirtschaftlicher Fachschulabsolventen und 
fortschrittlicher Bäuerinnen und Bauern Hoch-
rhein e.V. findet 

am Freitag, dem 23. Februar 2018 um 
14.00 Uhr im Hotel Bercher in Tiengen 
statt. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht 
3. Kassenbericht / Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes,  
    des Geschäftsführers und der Kassiererin  
5. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  

Im Anschluss daran folgt ein Vortrag zum 
Thema  

„Erfolgsfaktoren in der Mutterkuhhaltung“ 

Referent ist Herr Martin Piecha, LAZBW 
Aulendorf.  

Wir dürfen Sie hiermit herzlich einladen und 
würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.  

gez. Kai-Uwe Zeitz, Vorsitzender  
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Informationen zum Gemeinsamen Antrag 
(gre)  

Gemeinsamer Antrag 2017 

Ein Großteil der Betriebe konnte in 2017 
ausbezahlt werden. Leider ist dies nicht bei 
allen Betrieben der Fall. Die noch nicht 
ausbezahlten Betriebe sollen Ihre Leistungen 
bis März/ April 2018 erhalten. Für alle 
Betriebe gilt, dass die Bescheide bisher noch 
nicht versandt wurden. Der Versand ist 
vorgesehen für Mitte Februar. 

Wir weisen daraufhin, dass Betriebe deren 
Anträge noch nicht abschließend bearbeitet 
sind, die also noch nicht ausbezahlt sind, mit 
der Antragsstellung so lange warten, bis die 
Bearbeitung abgeschlossen ist. Erst dann 
kann die Antragsstellung mit den 
aktualisierten Datenbeständen erfolgen. 

Gemeinsamer Antrag 2018 

An folgenden Terminen werden Informations-
veranstaltungen zum GA 2018 durchgeführt 
werden: 

Bernau Gh. Schwarz-
waldhaus 

Dienstag,  
20. Februar 
20.00 Uhr 

Herrischried Rotmooshalle Dienstag, 
27. Februar, 
20.00 Uhr 

Birkendorf Gasthaus Post Dienstag 
06.März, 
20.00 Uhr 

Landwirt-
schaftsamt 

Lehrsaal EG Donnerstag 
08. März 
14.00 Uhr 

Klettgau-
Grießen 

Gasthaus 
Brauerei 

Dienstag,  
13. März, 
20.00 Uhr 

Bonndorf Gasthaus 
Kranz 

Montag, 
19.März, 
20.00 Uhr 

In FIONA 2018 sind die in 2017 beantragten 
Geometrien vorgeben. Überprüfen Sie diese 
bitte, bevor Sie sie beantragen. 

Beim Erstellen von neuen Geometrien 
verwenden Sie bitte die Bruttofläche oder die 
Grünlandfläche oder eine andere 
Kulissengrundfläche, die Ihnen aus dem 
Button  „Flächenauswahl“ vorgegeben wird. 

In FIONA sind sämtliche Unterlagen 
hinterlegt. So auch das Schreiben für die 
Korrektur der Herbstbegrünung, das bis vor 
zwei Jahren im August versandt wurde. 

In 2018 wird FIONA das gesamte Jahr durch 
offen sein, zum Reinschauen. So können Sie 
auch unterm Jahr Ihre Daten und Geometrien 
betrachten und haben Einblick auf Ihren 
Antrag. 
Für die Antragsstellung 2018 wird FIONA 
Ende Februar/ Anfang März geöffnet. 
Bitte beachten Sie, dass ab dem Jahr 2018 
jede Änderung- oder Nachmeldung von 
Flächen zwingend grafisch erfolgen muss, 
soweit die Nachmeldung mit einer grafischen 
Änderung der bereits gemeldeten Schläge 
bzw. Teilschläge einhergeht. Eine 
Nachreichung auf Papier ist ausgeschlossen! 

Zur Bearbeitung des Antrages in FIONA sind 
zwei Veranstaltungen geplant. Diese finden 
am Mo, 19. Februar und am Mi., 07. März 
statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im 
EDV-Raum der Kaufmännischen Schule in 
Waldshut, Friedrichstr. 18. Anmeldung 
erforderlich unter 07751/ 86 5301. 

Zur Antragsabgabe werden Sie wieder einen 
Termin erhalten. Nehmen Sie diesen bitte 
wahr. Wenn es absolut nicht möglich ist, so 
melden Sie sich bitte und machen einen 
neuen Termin aus.  

Flächenbewirtschaftung:  
Bitte beachten Sie, dass Sie nur solche 
Flächen beantragen, die auch tatsächlich von 
Ihnen bewirtschaftet werden.  

Scheinbewirtschaftungen können nicht 
anerkannt werden und werden sanktioniert. 

Umweltzulage Wald: 
In 2018 sind auch die bisher alphanumerisch 
beantragten Waldflächen graphisch zu 
beantragen. Jeder Landwirt, der ein Antrag 
auf Umweltzulage Wald stellt, muss in FIONA 
Geometrien erstellen. Es wird beim Erstellen 
von Geometrien ist darauf zu achten, dass 
die Fläche aus der Kulisse, die unter 
„Flächenauswahl“ zu finden ist, verwendet 
wird. 

FAKT: 
In 2018 wird FAKT, nicht gedeckelt sein, d.h. 
Sie können die bestehenden Maßnahmen 
erweitern und in neue Maßnahme einsteigen. 
Zu Berücksichtigen ist allerdings, dass bei 
allen Maßnahmen die 5- 
Jahresverpflichtungen einzuhalten ist. Und 
bei in 2018 neu beginnenden Maßnahmen 
wird die Toleranz bei der Nichteinhaltung der 
Verpflichtung auf 20% (von bisher 30%) bei 
den ackerbaulichen Maßnahmen sinken. 
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Direktzahlungen ÖVF: 
Die Nutzcodes für die ökologischen 
Vorrangflächen haben sich in 2018 geändert. 
Alle ÖVF-Codes sind neu und es wird 
zusätzlich drei neue Nutzcodes gegeben: 
Chinaschilf, durchwachsene Silphie und 
Brache mit Honigpflanzen (nicht förderfähig) 

Bitte beachten Sie, dass bei Leguminosen, 
wenn sie als ÖVF angebaut werden, kein 
Pflanzenschutzmittel angewendet werden 
darf. Dies gilt für die Zeit von der Aussaat bis 
zur Ernte. 

Sollten Sie aus diesem Grund keine 
Leguminosen mehr anbauen und damit die 
gleichzeitig beantragte 5-gliedrige Fruchtfolge 
in FAKT nicht mehr einhalten können, so 
können Sie aus dieser FAKT Verpflichtung 
problemlos (also ohne Rückforderung) 
aussteigen. 

Dauergrünlandentstehung: 
Bei der Dauergrünlandentstehung aus 
mehrjährigem Ackerfutter wird es in Zukunft 
kein Erstansaatjahr mehr geben. 

Ab 2018 gibt es ein Erstjahr. Dies ist das 
Jahr, in dem das Ackerfutter zum 1. Mal die 
Hauptkultur ist. In 2018 sind grundsätzlich die 
Erstjahre von 2014- 2018 zum Umbruch 
zulässig. 

SchALVO-Ausgleich im Wasserschutzgebiet 
Ab dem Antragsjahr 2018 erfolgt eine 
Anpassung der Fördersätze für den 
Pauschalausgleich. Dies wird notwendig, da 
die Düngeverordnung neue Standards für die 
gute fachliche Praxis formuliert hat. Damit 
wurde aus bisherigen Einschränkungen eine 
reguläre Form der Bewirtschaftung und damit 
verbunden entfällt auch der Anspruch auf 
einen Ausgleich durch die SchALVO. Die 
neuen Fördersätze bedürfen einer 
Genehmigung der EU-Kommission und 
können erst im Laufe des Antragsjahres 
festgelegt werden.  

 

Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzen-
schutz  

SchALVO-Bewirtschaftungshinweise zum 
Frühjahr 

N-Düngung im Frühjahr: 
Grundsätzlich ist die Stickstoffdüngung so zu 
gestalten, dass die Auswaschung möglichst 
vermieden wird. 

Höchstmengen der Einzelgaben bei Acker-
kulturen innerhalb von 3 Wochen: 
A-Böden (vorherrschend im Landkreis WT)=  
50 kg N/ha oder 80 kg N/ha aus langsam 
wirkenden Düngern 

B-Böden= 80 kg N/ha oder 100 kg N/ha aus 
langsam wirkenden Düngern  

In Problem- und Sanierungsgebieten ist die 
Messmethode (Nmin)  zur Düngeberechnung 
auf Schlägen über 10a vorgeschrieben. Nach 
SchALVO müssen dabei für min. 50% der 
Schläge Messergebnisse vorliegen. Zusätz-
lich ergibt sich aus der Rechtsverordnung der 
Stühlinger Sanierungsgebiete eine Bepro-
bungspflicht, da sie für alle Bewirtschafter 
eine 20 % Düngereduzierung vorschreibt.  

Wirtschaftsdünger: 
Auf Dauergrünland, überwinterndem Feldfut-
ter ohne Leguminosen, zu Winterweizen, 
Triticale, Dinkel und Winterroggen darf im 
Problemgebiet die Ausbringung von Festmist 
ab dem 15. Januar erfolgen. Zu Mais darf ab 
dem 1.März ausgebracht werde. In allen an-
deren Fällen ist der früheste mögliche Aus-
bringungstermin für Wirtschaftsdünger der 
1.Februar. Bitte beachten Sie die Sperrfrist-
verschiebung im Landkreis! 

Weitere Bestimmungen und Informationen 
entnehmen Sie dem Merkblatt SchALVO. 

Nmin- Bodenproben zur Düngeberech-
nung 
Auch 2018  besteht wieder die Möglichkeit, 
die in den Problem- und Sanierungsgebieten 
nach SchALVO vorgeschriebenen Nmin-Bo-
denproben vom Lohnunternehmer ziehen zu 
lassen.  

Die Organisation erfolgt wie in den Vorjahren 
durch das Landwirtschaftsamt. Wenn Sie die 
Probenahme über das Amt / Lohnunterneh-
mer abwickeln wollen, beachten Sie bitte 
folgende Hinweise: 

• geben Sie bitte frühzeitig (für Getreide: vor 
Fasnacht) die Proben in der Online-
Anwendung „Düngung BW“ ein und senden 
uns die Formulare per Fax oder Email.  

• die Probennahme erfolgt für Getreide und 
Raps i.d.R. im März und für Mais Anfang Juni 
sofern das Wetter es zulässt und die Böden 
befahrbar sind 

• sollen die Probennnahme ca. 1 Woche vor 
der geplanten Düngung noch nicht erfolgt 
sein ziehen Sie die Probe bitte umgehend 
selbst, so dass Sie das Ergebnis der Unter-
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suchung noch vor der Düngung unter 
Düngung BW abrufen können und melden die 
Probe bei uns ab 

Falls Sie die Proben selbst ziehen können 
Sie diese im Landwirtschaftsamt abgeben, 
wir leiten die Proben an das Labor weiter. 
Bitte erkundigen Sie sich vorher nach dem 
Abholtermin. 

Außerhalb von Wasserschutzgebieten ist 
nach DüV eine jährliche Ermittlung der 
Bodennitratwerte durch repräsentative 
Boden-Untersuchungen (Nmin oder EUF) je 
Bewirtschaftungseinheit (Acker) bzw. Über-
nahme amtlicher Vergleichswerte (werden in 
der BBZ veröffentlicht). 

Der neue Nitratinformationsdienst (NID) 
Mit Inkrafttreten der neuen Düngeverordnung 
(DüV) am 02.06.2017 haben sich die Vorga-
ben für die N-Düngebedarfsermittlung geän-
dert. Dies wurde zum Anlass genommen den 
Nitratinformationsdienst (NID) in Baden-
Württemberg neu aufzustellen. In Zukunft ist 
die Teilnahme nicht mehr nur wie gewohnt 
mit dem Papier-Erhebungsformular möglich, 
sondern auch online in der Web-Anwendung 
„Düngung BW“ (www.duengung-bw.de). 

Um sich dort anmelden zu können werden, 
analog zur Anmeldung in FIONA, die Regist-
riernummer (die ersten 12 Zeichen der Un-
ternehmensnummer) und Ihr persönliches 
Kennwort (Pin) benötigt. Bei fehlendem Zu-
gang kann dieser beim Amt für Landwirt-
schaft beantragt werden. In Düngung BW 
selbst ist nicht nur die Teilnahme am NID 
möglich, sondern Sie finden auch ein Pro-
gramm zur N-Düngebedarfsermittlung für 
Ackerbau, Grünland, Gemüse, Obst und 
Reben. Zusätzlich werden weitere Informati-
onen rund um die bedarfsgerechte Düngung 
in Baden-Württemberg regelmäßig aktuali-
siert und eingestellt. 

Die Teilnahme am NID ist aber auch in Zu-
kunft noch mittels Papier-Erhebungsformular 
möglich. Diese finden Sie wie gewohnt an 
den NID-Sammelstellen und an den Ämtern. 
Bitte geben Sie Ihre Betriebsnummer (12-
stellig, wie bei der Anmeldung in FIONA) auf 
dem Erhebungsbogen an. 

WICHTIGER HINWEIS: Da die neue DüV 
Angaben über die bisher in den Formularen 
abgefragten Parameter erforderlich macht, 
können alte NID-Formulare NICHT genutzt 
werden! Es wird ab dem Frühjahr 2018 neue 
Formulare geben. Bitte entsorgen Sie alle vor 

2018 gedruckten NID-Erhebungsbögen. Mit 
diesen ist eine Teilnahme am NID ab 2018 
nicht mehr möglich. 

Auch bezüglich der NID-Klebeetiketten wird 
es ab der NID-Saison 2018 einen veränder-
ten Ablauf geben. Bisher waren auf jedem 
NID-Erhebungsformular zwei abziehbare 
Klebeetiketten (einer verblieb auf dem 
Formular, der andere wurde auf die Proben-
box geklebt) mit Barcode enthalten. Für den 
neuen NID werden die Etiketten nicht mehr 
auf den Formularen sein sondern separat an 
den Sammelstellen zur Verfügung stehen. 
Dort nimmt man die benötigte Anzahl an Eti-
ketten mit (2 identische pro Standort) und 
klebt eines auf den ausgefüllten Papier-Erhe-
bungsbogen bzw. auf das ausgedruckte NID-
Online Formular (ohne Formular können die 
Labore keine Bodenproben annehmen) und 
das Zweite wie gewohnt auf die Box mit den 
Proben. 

Eine weitere Neuerung stellen die Codes dar, 
welche auf der Papierversion für Haupt-, Vor- 
und Zwischenfrucht sowie Düngemittel ein-
getragen werden müssen. Dies ist nötig, um 
für jede Kultur eindeutig eine DüV-konforme 
Düngebedarfsermittlung zu erstellen. Die 
wichtigsten Codes sind auf der Rückseite des 
Papier-Erhebungsformulars abgedruckt. Eine 
vollständige Liste finden Sie im Internet unter: 
http://www.ltz-augustenberg.de (Seite 
Nitratinformationsdienst: „Wichtige Doku-
mente“) oder ausliegend beim Amt für Land-
wirtschaft. 

Vorteile für die online Teilnahme am NID: 
• Einfache Anmeldung über Ihre Registrier-
nummer und Pin (analog zu FIONA) 

• Schnelle Eingabe Ihrer Daten über Online-
Erhebungsformular 
•Möglichkeit des Speicherns von Kulturen 
und Schlägen um sie im nächsten Jahr wie-
derzuverwenden 
• Keine doppelte Eingabe von Daten 
• Schnelle Ergebnismitteilung und Attest-ein-
sicht in Düngung BW (Benachrichtigung per 
Mail über neue Vorgänge und Probenstatus) 
• Es wird ein Attest erstellt welches der Auf-
zeichnungspflicht nach den Vorgaben der 
DüV genügt. Dafür wird schon vor dem Ab-
senden des Formulars überprüft, ob die An-
gaben den Vorgaben der neuen DüV genü-
gen. 

Weitere Informationen erhalten Sie  bei Frau 
Haupka; Tel.: 07751/86-5317 
(katrin.haupka@landkreis-waldshut.de) 

mailto:katrin.haupka@landkreis-waldshut.de
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PFLANZENSCHUTZ 

Nachhaltige Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 
Die kritische Diskussion um 
Pflanzenschutzmittel und dem Rückgang von 
Insekten wird auch im Jahr 2018 fortgeführt. 
Ende 2017 hat die EU die Glyphosat 
Zulassung um fünf Jahre verlängert, 
allerdings gibt es auf der nationalen sowie 
regionalen Ebene Bestrebungen den Einsatz 
zu verringern, bzw. ganz zu verbieten. 

Das Land Baden-Württemberg hat ein 
„Pflanzenschutzmittelreduktionsprogramm“ 
entwickelt mit den drei Kernpunkten: 
Biologische Bekämpfung, Mechanisch-
digitale Unkrautbekämpfung sowie den 
Einsatz von Prognosemodellen.  

Informationen zu diesem Thema findet sich 
auf der Seite des „Nationalen Aktionsplan für 
die nachhaltige Anwendung von 
Pflanzenschutzmittel“:  
www.nap-pflanzenschutz.de  

Prognosemodelle und Entscheidungshilfen 
für verschiedene Schädlinge, Krankheiten 
und aktuelle Informationen zum 
Pflanzenschutz sind auf www.isip.de zu 
finden. ISIP soll in den kommenden Jahren 
stets ausgebaut und verbessert werden, 
speziell im Bereich der Programme für 
Smartphones. 
 

Bildung und Ausbildung 

Anmeldung zur ABSCHLUSSPRÜFUNG im 
Ausbildungsberuf LANDWIRT/IN (kä) 
Im Sommer 2018 werden Abschlussprü-
fungen im Beruf Landwirt/Landwirtin durch-
geführt.  

Zur Abschlussprüfung wird nach Erfüllung der 
übrigen Voraussetzungen zugelassen, wer u. 
a. die Ausbildungszeit zurückgelegt hat, an 
der Zwischenprüfung teilgenommen, sowie 
vorgeschriebene schriftliche Ausbildungs-
nachweise geführt hat.  

Nähere Auskünfte über die Zulassungsvor-
aussetzungen erteilt Herr Käppeler 07751/86-
5300.  

Die Anmeldung zur Abschlussprüfung 2018 
ist bis spätestens Freitag, 09. März 2018 
beim Ausbildungsberater unter Verwendung 
des dort erhältlichen Anmeldeformblattes 
einzureichen. Anmeldeunterlagen, die zur 
Anmeldefrist nicht oder unvollständig vorlie-

gen, können für das Prüfungsjahr 2017 nicht 
berücksichtigt werden. 

Der s c h r i f t l i c h e Prüfungsteil wird lan-
deseinheitlich am 12. und 13. Juni 2018 an 
der örtlich zuständigen Berufsschule abge-
nommen. Der p r a k t i s c h e und  
m ü n d l i c h e Prüfungsteil findet ab der 
zweiten Julihälfte 2018 statt. 

Personelles 

Unsere Beraterin im Bereich der 
Betriebswirtschaft Frau Ramona Kircher hat 
im Juni 2014 das Aufgabengebiet von Herrn 
Heimann übernommen. Nun gibt es eine 
Veränderung, die sie Ihnen hiermit mitteilen 
möchte: 

Hiermit möchte ich bekannt geben, dass zum 
26.05.2018 mein Mutterschutz beginnt. 
Eventuell erreichen Sie mich aktuell schon 
etwas schlechter, da ich nur noch 4 Stunden 
am Tag arbeiten darf. Dann am besten eine 
Bitte um Rückruf bei den Kollegen 
hinterlassen. Ich möchte mich auch bei Ihnen 
für die schöne Zeit in Waldshut bedanken. 

Wir werden nach dem Ausscheiden von Frau 
Kircher versuchen diese Stelle sobald als 
möglich wieder zu besetzen. 
 

Verschiedenes 

 

65. BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER 
PFLANZENSCHUTZ-TAG 
Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem 
Regierungspräsidium Freiburg und dem 
Landwirtschaftlichen Technologiezentrum 
Augustenberg 
am Donnerstag, 22. Februar 2018 
in der Festhalle in Donaueschingen-Pfohren 
eine Vortragstagung über aktuelle Themen 
des Pflanzenschutzes und lädt Sie dazu 
herzlich ein. 
Die Tagung ist eine anerkannte vierstündige 
Fortbildungsmaßnahme zur Pflanzenschutz-
Sachkunde nach § 9 Absatz 4 des 
Pflanzenschutzgesetzes. 
Die Teilnehmer erhalten eine entsprechende 
Bestätigung als Fortbildungsnachweis. 
Hierfür bitte die Sachkundenachweiskarte 
mitbringen! 

 

http://www.nap-pflanzenschutz.de/
http://www.isip.de/
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Online - Befragung zur aktuellen Situation 
von Frauen in der Landwirtschaft 
In der Landwirtschaft schreitet der Struktur-
wandel unaufhaltsam voran. Damit die Lan-
despolitik auch in Zukunft bedarfsgerecht 
reagieren kann, hat das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz eine 
Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von 
Frauen in der Landwirtschaft in Baden-Würt-
temberg bei der Universität Freiburg in Auf-
trag gegeben. Ziel ist es, die Lebenswirklich-
keit repräsentativ abzubilden, um darauf auf-
bauend maßgeschneiderte Förderprogramme 
entwickeln zu können. 
Für die Erstellung der Studie benötigt die 
Universität Ihre Mithilfe bis zum 15. April 
2018! Folgender Personenkreis ist ange-
sprochen:  
Frauen ab 16 Jahren, die einen Bezug zum 
landwirtschaftlichen Betrieb (Haupt- oder 
Nebenerwerb) haben, weil sie dort arbeiten, 
wohnen oder dort gelegentlich mithelfen. 
Wichtig ist uns die repräsentative Erfassung 
der ganzen Vielfalt an unterschiedlichen 
Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen in 
den unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Betriebsformen und -typen in ganz Baden-
Württemberg. 
Die Studie wird als Online-Befragung durch-
geführt. Das Ausfüllen des Fragebogens wird 
ca. 25 Minuten in Anspruch nehmen und 
kann bequem mit einem Computer, Tablet 
oder Smartphone durchgeführt werden. Die 
gesammelten Daten bleiben anonym und 
werden vertraulich ausgewertet. Die erfass-
ten Daten lassen keine Rückschlüsse auf den 
Betrieb zu. Jetzt mitmachen und mit anderen 
Frauen teilen unter: 
www.landfrauen.uni-freiburg.de  
Mit der Durchführung der Studie wurde das 
Institut für Umweltsozialwissenschaften und 
Geographie der Universität Freiburg betraut. 
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne direkt 
an die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
Katja Baur und Beatrice Biro (email: 
landfrauen@uni-freiburg.de; Tel. 0761 203-
54042). 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
 

Die Mitgliederversammlung des Maschinen- 
und Betriebshilfsrings Waldshut findet statt 
am Mo, 19.02.2018 um 20.00 Uhr in der 
Nägeleberghalle in Weilheim. 
 

 
 

Der internationale Mais- und Informationsring 
IMIR lädt zu seiner Informationstagung am 
Di, 20. Februar 2018 ein.  
Die Veranstaltung findet statt in  
F-68127 Sainte Croix-en-Plaine,  
11, Rue Jean Mermoz im Sitzungssaal der 
Landwirtschaftskammer. Beginn: 9.00 Uhr 
Schwerpunktthemen sind:  
* Auswirkungen der Klimaveränderung,  
* Maßnahmen zur Reduzierung von  
   Bodenerosion, Nährstoffausträgen und des  
   Pflanzenschutzes im Maisanbau.  

 

Workshop: Sanierung von Siloanlagen 
unter neuen gesetzlichen Vorgaben 
LAZBW Aulendorf, Di. 27.02.2018 ab 09:30 
Uhr bis 16:00 Uhr; Kosten: 40€ 
Nähere Auskünfte und Anmeldung unter 
Poststelle@lazbw.bwl.de oder 07525-
942300.  

 

Die Bioland Gruppe Waldshut informiert 
über das Striegeln. Die Veranstaltung findet 
statt am Freitag 9. März 2018 um 14.00 Uhr. 
Bioland-Berater Jonathan Kern spricht über 
pflanzenbauliche Aspekte und die  
Striegeleinstellung.  
Anfahrt über B34 von Oberlauchringen 
Richtung Klettgau, an der Kreuzung 
Bechtersbohl rechts abbiegen, nach 200m 
links auf den Schotterweg bis zum Feld. 
Bei schlechtem Wetter wird der Termin 
verschoben. 

 

Tierschonendes Veröden der Hornanlage 
beim Kalb 
Mittwoch, 14.03.2018, Landwirtschaftliches 
Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) 
Atzenberger Weg 99, 88326 Aulendorf 
Die Kosten für Verpflegung, Lehrgangsunter-
lagen u. Teilnahmegebühr betragen 40,00 €. 
Telefonische / Online-Anmeldung bis zum 
07.03.2018 erforderlich unter 07525/942-300 
oder Poststelle@lazbw.bwl.de  

 

26. Baden-Württembergischer Grünland-
tag Motto: „Gülle am Hang sauber verteilen“.  
Mittwoch, 30.05.2018, 09:30– 16:00 Uhr 
79348 Freiamt, Kosten: 20€. 
Anmeldung unter Poststelle@lazbw.bwl.de 
oder 07525-942300.  
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